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Wegweisung 
Antrag für Unterstützung 

Wichtig!
Jeder Antragssteller muss seine finanzielle Notlage mittels  
öffentlichen und/oder privaten Dokumenten nachweisen und sich  
als Besitzer ausweisen können. Unvollständig ausgefüllte Antrags-
formulare werden nicht bearbeitet.

Zur Bearbeitung Ihres Gesuchs müssen folgende Dokumente eingereicht werden:

Antragsformular

Unser Antragsformular steht auf unserer Website zum Download zur Verfügung.  
Falls Sie keinen Drucker haben, senden wir Ihnen das Formular gerne per Post zu.

• Der Tierhalter oder die Beistandschaft muss das Antragsformular vollständig  
ausfüllen, Datum eintragen und von Hand oder elektronisch unterzeichnen.

• Setzen Sie bei Fragen, die Sie nicht beantworten können, ein «?» oder einen «Strich«
• Auf Checkliste die eingereichten Unterlagen ankreuzen. 

Auskunftsvollmacht für Ihre Tierversicherung (falls vorhanden)

Unsere Auskunftsvollmacht steht auf unserer Website zum Download zur Verfügung. 
Falls Sie keinen Drucker haben, senden wir Ihnen das Formular gerne per Post zu.

• Der Tierhalter oder die Beistandschaft muss die Vollmacht vollständig ausfüllen, 
das Datum eintragen und von Hand oder elektronisch unterzeichnen.

• Versicherungspolice
• Falls die Tierversicherung die Kosten abgelehnt hat, die schriftliche Absage  

beilegen.

Nachweis Ihrer finanziellen Notlage

Die finanzielle Situation ist bei jedem individuell. Es gibt verschiedene Möglichkeiten 
diese mit Dokumenten nachzuweisen. Bitte beachten Sie, dass bei verheirateten  
Personen, beide Ihre finanzielle Lage offenlegen müssen. Auf der nächsten Seite  
finden Sie eine Aufstellung von Unterlagen, die wir benötigen.
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Was trifft auf Sie zu?

Sie erhalten Sozialhilfe
• Bestätigung des Sozialamtes inkl. aktuellem Budget

Sie erhalten eine AHV- oder IV-Rente ohne Ergänzungsleistungen
• Verfügung der IV oder AHV
• Letzte Veranlagungsverfügung des Steueramtes (Kanton Zürich: eingereichte  

Steuererklärung und definitive Steuerrechnung) 

Sie erhalten eine AHV- oder IV-Rente mit Ergänzungsleistungen
• Verfügung: Ergänzungsleistungen zur AHV/IV
• Berechnungsblatt für die Ergänzungsleistungen der AHV/IV

Sie sind Student/Studentin oder in 2. Ausbildung ohne Einkommen
• gültiger Studienausweis mit Datum
• Letzte Veranlagungsverfügung des Steueramtes (Kanton Zürich: eingereichte  

Steuererklärung und definitive Steuerrechnung)

Sie erhalten Arbeitslosenhilfe
• Letzte 3 Abrechnungen der Arbeitslosenkasse
• Letzte Veranlagungsverfügung des Steueramtes (Kanton Zürich: eingereichte  

Steuererklärung und Steuerrechnung)

Sie sind in einer Lohnpfändung des Betreibungsamtes
• Aktuelle Berechnung des Existenzminimums

Sie sind berufstätig
• Letzte 3 Lohnabrechnungen
• Letzte Veranlagungsverfügung des Steueramtes (Kanton Zürich: eingereichte  

Steuererklärung und definitive Steuerrechnung)

Sie sind selbstständig
• Kontoauszug der letzten 6 Monate
• Letzte Veranlagungsverfügung des Steueramtes (Kanton Zürich: eingereichte  

Steuererklärung und Steuerrechnung)
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Falls Sie die Dokumente nicht zur Hand haben, können Sie die Unterlagen bei den ent-
sprechenden Ämtern kostenlos anfordern (z.B. Steuerunterlagen im Steueramt Ihrer 
Gemeinde). Die Ämter dürfen uns die Unterlagen auch gerne direkt zukommen lassen.

Besitzernachweis

Alle Antragssteller müssen ein Besitzernachweis einreichen. Auf diesem müssen der 
Name des Tierhalters und der Name des Haustieres ersichtlich sein. Da wir aus Daten-
schutzgründen, keinen Zugriff auf die Registrierungen Ihrer Haustiere haben, können wir 
die Chipnummer nicht als Besitzernachweis gelten lassen.

Da alle Hunde in der Schweiz registriert sind, benötigen wir eines der  
folgenden Dokumente:

• Amicus oder Anis Registrierungsinformationen
• Amicus oder Anis PetCard
• Registrierung in der Gemeinde oder letzte Hundesteuerrechnung

Bei Katzen benötigen wir eines der folgenden Dokumente:

• Amicus oder Anis Registrierungsinformationen
• Amicus oder Anis PetCard
• Impfpass/Impfbüchlein (inkl. Impfungen)
• Kaufurkunden/Kaufverträge
• Adoptionsunterlagen
• Alte Rechnungen (älter als Jahr)

Bei anderen Tieren benötigen wir eines der folgenden Dokumente:

• Impfpass/Impfbüchlein (inkl. Impfungen)
• Kaufurkunden/Kaufverträge
• Adoptionsunterlagen
• Alte Rechnungen (älter als Jahr)
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Fotos Ihrer Haustiere (vorzugsweise per E-Mail oder WhatsApp)

Damit wir Spenden für Ihre Unterstützung sammeln können, benötigen wir Fotos. Wir  
erzählen die Geschichten Ihrer Haustiere. Sie bleiben dabei anonym. Auf Wunsch  
ändern wir den Namen Ihres Haustieres. Dazu müssen Sie das entsprechende Kästchen 
auf dem Antragsformular ankreuzen.

Folgende Dokumente benötigen wir, falls Sie vorhanden sind: Bitte fordern Sie die  
Unterlagen bei Ihrem behandelnden Tierarzt an.

Tierarztrechnungen

Beachten Sie, dass wir nur direkt an Tierärzte zahlen und daher nur offene Rechnungen 
berücksichtigen können. Es gibt in Ausnahmefällen die Möglichkeit ein Depot auf Ihr 
Kundenkonto der Praxis oder Klinik einzuzahlen.

• Alle offenen und detaillierten Rechnungen der Behandlung (keine Mahnungen)  
mit QR-Einzahlungsschein.

• Bereits bezahlte Rechnungen der Behandlung (für die Kosteneinschätzung).

Kostenvoranschläge

Bei Behandlungskosten ab 500.-, benötigen wir einen schriftlichen Kostenvoranschlag 
Ihres Tierarztes. Ihr Tierarzt darf uns diesen auch direkt per E-Mail zukommen lassen.

• Kostenvoranschlag/ Kosteneinschätzung schriftlich per Post oder E-Mail

Tierärztlicher Bericht

Damit wir den medizinischen Zustand Ihres Haustieres und die Kosten einschätzen  
können, benötigen wir einen Bericht Ihres Tierarztes.

• Tierärztlicher Bericht und/oder Krankheitsgeschichte

Persönliche Schreiben sind willkommen. So können wir die Situation von Ihnen  
und Ihren Haustieren besser verstehen und haben die Chance Sie kennenzulernen.  
Alle Unterlagen für Ihr Unterstützungsgesuch können per Post oder per E-Mail einge-
reicht werden. Sie können die Unterlagen kopieren, einscannen oder fotografieren. Die 
Dokumente müssen vollständig sichtbar und lesbar sein.  
Bitte reichen Sie keine Originale ein. Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter.
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Bei folgenden Kosten helfen wir

• Tierärztliche Behandlungen und Operationen
• Kosten für Medikamente
• Physiotherapie/Osteopathie (Zertifizierung notwendig)
• Alternative Heilmethoden und Medikamente (Zertifizierung notwendig) 

Wann können wir nicht helfen ...

• Unvollständig eingereichte Gesuche und Dokumente
• Wiederholte Unterstützungsbeiträge über einen längeren Zeitraum sind nicht 

möglich. 
• Rechnungen – oder Teilbeträge – werden direkt an Tierärzte/Therapeuten  

bezahlt. Bereits beglichene Rechnungen können nicht zurückerstattet werden. 
• Rechnungen die älter als 12 Monate alt sind, können nicht mehr berücksichtigt 

werden.
• Grundkosten für die Versorgung des Tieres – wie Impfungen, Kastration, Chip, 

Futter, Unterbringungskosten in Heimen oder bei Drittpersonen sowie Spielzeug 
werden nicht bezahlt. Ausnahme: Obdachlose.

• Die medizinischen Folgen nicht erfolgter Kastration - wie Scheinschwanger-
schaft oder Gebärmuttervereiterung – werden bei Hunden ab dem 4. Lebens-
jahr und bei Katzen ab dem 2. Lebensjahr nicht mehr übernommen.

• Bei Krebsbehandlungen: Bestrahlungen und/oder Chemotherapie
• Die Kosten für Euthanasie und Kremationen können leider nicht übernommen 

werden.
• Wohnsitz nicht in der Schweiz
• Ausländer mit Quellensteuer
• Minderjährige Tierbesitzer


